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		Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:

		Zum Inhalt der Seite | 
        zur Hauptnavigaton | 
		zur Subnavigation | 
		Toolbar/Disclaimer | 
		Den Inhalt der Website durchsuchen | 
		Zur Fusszeile | 
		Zum Seitenanfang
		
			
            	Hinweise zur Sprungnavigation
                
            	
?ber folgende Tastenkominationen im gelangen Sie zu den Hauptrubriken oder haben folgende Optionen:

            		F?r Internet Explorer [ALT] + K?rzel(Siehe Liste) und mit Return/Eingabe best?tigen
	F?r Firefox [ALT] + [SHIFT/UMSCH] + K?rzel(Siehe Liste)
	F?r Netscape [ALT] + K?rzel(Siehe Liste)
	F?r Opera dr?cken Sie die Tasten [SHIFT/UMSCH] + [ESC], lassen Sie die Tasten wieder los und w?hlen Sie ein K?rzel(Siehe Liste)


                Liste mit den Tastaturk?rzeln
                	q = Startseite
	r = Inhalt der Seite
	v = zur Hauptnavigation
	t = zur Subnavigation
	u = Toolbar / Disclaimer
	s = Den Inhalt der Website durchsuchen
	w = Zum Inhaltsverzeichnis/Sitemap
	p = Seite drucken
	y = Seite als PDF Datei
	z = zum Seitenanfang


               


Willkommen auf der Website der Gemeinde Kaiserstuhl

			

			

		




	
	[image: Fisibach]
			[bookmark: mainnavigation]	Portrait
	Politik & Behörden
	Verwaltung
	   Öffnungszeiten
	   Personal
	   Abteilungen
	   Online-Schalter
	   Reglemente
	   Dienstleistungen
	   Abfall
	   Lebenslagen
	Sicherheit
	Gewerbe
	Bildung
	Kirchen
	Vereine
	Tourismus
	Liegenschaften & Bauland
	Aktuelles






	
	
		[image: ]

		
				[bookmark: toolbar]		MyServices | 	Index | 	Suchen | 	Links | 	Home | 






			
				
					
	
			Suche 	
					
							


						

			
					


	



				

			
			
		

		
		
		
		[bookmark: contents] 
Inhalt der Seite

						
							
						
						
							
						
						
							
						
AHV-Altersrente

Zuständige Abteilung: Gemeindezweigstelle SVA




Anspruch auf eine Altersrente haben Personen, welche das ordentliche Rentenalter erreicht haben.
 
 Für Männer liegt das ordentliche Rentenalter bei 65 Jahren und für Frauen bei 64 Jahren.
 
 Der Anspruch auf eine Altersrente entsteht am 1. Tag des Monats, welcher der Vollendung des ordentlichen Rentenalters folgt.
 
 Wer seine Altersrente beziehen möchte, muss den Anspruch anmelden. Es ist empfehlenswert, die Anmeldung 3 bis 4 Monate vor dem Erreichen des Rentenalters einzureichen. Zuständig ist die Ausgleichskasse, bei der Sie zuletzt AHV-Beiträge einbezahlt haben. Das entsprechende Formular können Sie bei unserer Gemeindezweigstelle beziehen. Wenn Sie noch in einem Arbeitsverhältnis stehen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Arbeitgeber in Verbindung.
 
 Verheiratete Personen, deren Ehegatten bereits rentenberechtigt sind, werden in der Regel direkt von der zuständigen AHV-Ausgleichskasse benachrichtigt. Es muss kein Antrag mehr ausgefüllt werden. Personen, welche bereits eine IV-Rente beziehen, können zuwarten, bis von der Ausgleichskasse das Anmeldeformular eintrifft.
 
 Wir stehen Ihnen gerne für Auskünfte zur Verfügung und können Ihnen auch die aktuellen Merkblätter und Formulare abgeben. Wenn Ihnen das Ausfüllen der Anmeldeformulare Mühe bereitet, sind wir Ihnen gerne dabei behilflich.
 
 Detaillierte Informationen erhalten Sie unter http://www.sva-ag.ch 
 Unter der gleichen Adresse können auch Merkblätter heruntergeladen werden
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